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0093/2022

1

Fortführung und Besetzung der Kommission Kinder- und Jugendhilfeplanung für die 

Wahlperiode vom 01.11.2021 bis zum 31.10.2026

Antrag,
der Fortführung und der Besetzung der Kommission Kinder- und Jugendhilfeplanung für die 
Wahlperiode vom 01.11.2021 bis zum 31.10.2026 zuzustimmen.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten

Genderspezifische Aspekte sind hierdurch nicht unmittelbar betroffen.

Kostentabelle
Finanzielle Auswirkungen sind nicht bekannt.

Begründung des Antrages
Nach der Neuwahl des Jugendhilfeausschusses ist auch die Kommission 
Kinder- und Jugendhilfeplanung für die Wahlperiode vom 01.11.2021 bis zum 
31.10.2026 neu zu besetzen.

Die Kleine Kommission wurde erstmals am 14.02.1969 aufgrund eines Beschlusses des 
Jugendwohlfahrtsausschusses gebildet. Daneben gab es zudem die Kommission 
Kinderfreundliche Stadt aufgrund der Beschlussdrucksache Nr. 679/1990 und die 
Kommission Jugendhilfeplanung, die erstmals aufgrund eines Beschlusses des 
Jugendhilfeausschusses am 24.08.1992 gebildet wurde.

Die Kleine Kommission wurde sodann am 27.01.1997 mit der Kommission 
Kinderfreundliche Stadt und der Kommission Jugendhilfeplanung zu der Kommission 
Kinder- und Jugendhilfeplanung zusammengelegt.

Die Kommission Kinder- und Jugendhilfeplanung ist ein ausschließlich vorbereitendes sowie 
beratendes, nichtöffentlich tagendes Unter-Gremium des Jugendhilfeausschusses. Sie soll 
Handlungsempfehlungen erarbeiten, die zur Orientierung der weiteren Beratung und/oder 



- 2 -

Beschlussfassung im Jugendhilfeausschuss dienen.

Insbesondere sollen Empfehlungen zu folgenden Bereichen erarbeitet werden:

· Erörterung von Grundsatzfragen der Jugendhilfe,
· Jugendhilfeplanung gemäß §§ 79, 79a, 80 Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Kinder- und 

Jugendhilfe,
· Vorbereitung der für die finanzielle Förderung der Kindertagesstätten zu treffenden 

Grundsatzbeschlüsse,
· Vorstellung, Anhörung und Beurteilung von Trägern der freien Jugendhilfe einschließlich 

ihres pädagogischen Konzeptes sowie Erörterung von Grundsatzfragen in diesem 
Bereich und

· Planungs- und Umsetzungsfragen zur kinderfreundlichen Stadtentwicklung.

Angepasst an die Besetzung des Jugendhilfeausschusses ergibt sich für die Wahlperiode 
vom 01.11.2021 bis 31.10.2026 folgende Besetzung (Anlage 1):

Mitglieder Sitze

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 4
SPD 3
CDU 2
FDP 1
DIE LINKE. 1
DIE PARTEI/VOLT 1
AfD 1
Wohlfahrtsverbände 3
Jugendverbände 3
Vertretung der Kinderladeninitiative 1
Vertretung des Kita-Stadtelternrat 
Hannover

1

Vertretung der Interessen ausländischer 
Kinder und Jugendlicher

1

Fachkraft für Mädchenarbeit 1
Fachkraft für Jungenarbeit 1

Der*die stellvertretende Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses ist 
Vorsitzende*r der Kommission Kinder- und Jugendhilfeplanung.

Der stellvertretende Vorsitz wird aus der Mitte der Kommissionsmitglieder 
bestimmt.

Dez. IV
Hannover / 12.01.2022


